
 
 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 
„Brandheide-Ost“ der Stadt Büdelsdorf nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 
 
Der von dem Ausschuss für Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr in der Sitzung am 17. 
November 2020 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 3. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 29 der Stadt Büdelsdorf für das Gebiet  
 

Memelstraße und die nördlich angrenzenden Grundstücke, westlich Fehmarnstraße, 
südlich „An den Reesenbetten“ und östlich der Grünanlage Memelstraße 3 und Holler-

straße 122 /124, 
 

welches begrenzt wird: 
 
im Norden durch die nördlichen Flurstücksgrenzen der Grundstücke An den 

Reesenbetten 1, 9, 11 und 13, 
 
im Osten durch die westliche Flurstücksgrenze der Fehmarnstraße, 
 
im Süden durch die südliche Flurstücksgrenze der Memelstraße im südwestlichen 

Bereich sowie die nördliche Flurstücksgrenze der Memelstraße im 
südöstlichen Bereich, 

 
im Westen durch die westliche Flurstücksgrenze des Grundstücks Memelstraße 5-11 

sowie des Grundstücks An den Reesenbetten 13, 
 
und die Begründung liegen 
 

vom 28.12.2020 bis einschließlich 29.01.2021 
 
im Rathaus der Stadt Büdelsdorf, Am Markt 1, während folgender Zeiten öffentlich aus: 
 
Montag bis Freitag  08.00 bis 12.00 Uhr und 
Montag bis Donnerstag  14.00 bis 16.00 Uhr. 
 
Die Einsichtnahme kann aufgrund der Corona-Pandemie nur mit vorheriger 
Anmeldung erfolgen. Zur Einsichtnahme der Planunterlagen ist daher eine 
Terminabsprache unter Tel: 04331/355-413 oder per E-Mail: 
mathein@buedelsdorf.de zwingend erforderlich. 
 
Der genaue Plangeltungsbereich ist der nachstehenden Übersichtskarte zu entnehmen 
und durch schwarze Umstrichelung gekennzeichnet: 
 
 



 
 
Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen im Internet unter der Adresse  

 
www.buedelsdorf.de/Planung-Bauen-Umwelt/Stadtplanung/Aktuelle-

Bauleitplanungen 
 
eingestellt und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. 
Von einer Umweltprüfung wird abgesehen, weil der Bebauungsplan nach §13a BauGB 
der Innenentwicklung dient. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die 
Planunterlagen und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen 
hierzu schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. 
Stellungnahmen können auch per E-Mail an mathein@buedelsdorf.de eingesendet 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29 „Brandheide-Ost“ 
unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 3. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 29 „Brandheide-Ost“ nicht von Bedeutung ist. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe e) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 
BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit ausliegt.  



 
Büdelsdorf, den 23.11.2020   Stadt Büdelsdorf 

Der Bürgermeister 
   L.S. 
 
       gez. Hinrichs  
 
 
 


